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VORBERICHT ZUM FINANZPLAN 2025-2030 
 
Der vorliegende Finanzplan ist durch die Sachbearbeiterin Finanzverwaltung Sybille Wenger parallel zum Budgetierungsprozess 2026 überarbeitet wor-
den und entspricht dem Wissensstand von Ende September 2025. 
 

 
1. Finanzielle Ausgangslage 
 
Rechnung 2024 
 
Der Gesamthaushalt der Rechnung 2024 schloss um rund CHF 76'806.58 besser ab als budgetiert. Im allg. Haushalt resultierte ein besseres Ergebnis 
von CHF 136'110.01. In die finanzpolitische Reserve musste kein Betrag eingelegt werden. 
Der Bilanzüberschuss beläuft sich per 31.12.2024 auf CHF 1‘794'777.40. Dies entspricht rund 12.7 Steueranlagezehnteln. 
 
 
Finanzkennzahlen (Gesamthaushalt) der Vergangenheit und der Prognosejahre 
 
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen) (SFG) 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

141.9% 144% 173% 93% 177% 320% 661% 50% 21% 14% 28% 61% 54% 100% 

 
Ein Selbstfinanzierungsgrad gibt Antwort auf die Frage, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert, werden kön-
nen. Richtwert: >100% können Schulden abgebaut werden, unter 100% führt es zu einer Neuverschuldung. 
 
Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung in Prozenten laufenden Ertrages) (SFA) 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

11.6% 14% 10% 15% 4% 7% 13% 10% 3% 3% 4% 3% 4% 3% 

 
Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit unserer Gemeinde. Je höher der Wert, desto grösser ist der Spielraum 
für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten. Er gibt an, welchen Anteil des Ertrages die öffentliche Körper-
schaft zur Finanzierung der Investitionen aufwenden kann. 
Richtwert: über 18% sehr gut, 14-18% gut, 10-14% genügend, 0-10% ungenügend 
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Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Finanzertrages) (ZBA) 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0.0% -0.1% -0.2% -0.2% -0.1% 0.0% -0.18% 0.8% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 

 
Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrages durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto höher der 
Spielraum. 
Richtwert: unter 0% sehr tiefe Belastung, 0-1% tiefe Belastung 
 
 
Kapitaldienstanteil (Kapitaldienst in Prozent des laufenden Ertrags) (KDA) 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

4.2% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 5% 

 
Der Kapitaldienstanteil informiert darüber, wie stark der laufende Ertrag durch Zinsendienst und Abschreibungen (=Kapitalkosten) belastet ist. Ein hoher 
Anteil weist auf einen enger werdenden Spielraum hin. 
Richtwert: <5% geringe Belastung, 5-15% tragbare Belastung, >15% hohe Belastung 
 
 
Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden in Prozent des laufenden Ertrags) (BVA) 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

30.5% 41% 41% 46% 47% 49% 43% 36% 38% 36% 35% 36% 40% 37% 

 
Die Bruttoverschuldung informiert über das Mass der Verschuldung einer Gemeinde. Er zeigt an, wie viele Prozente vom laufenden Ertrag benötigt 
werden, um Bruttoschulden abzutragen. 
Richtwert: <50% sehr gut, 50-100% gut, 150-200% schlecht, >200% kritisch 
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Nettoverschuldungsquotient (Nettoschulden in % des Fiskalertrages inkl. Finanzausgleich) (NVQ) 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

-26.6% -34% -41% -24% -32% -24% -37% -22% -22% 1% 20% 23% 29% 24% 

 
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen bzw. wie viele Jahrestranchen erforderlich wären, 
um die Nettoschulden abzutragen. 
Richtwert: <100% gut, 100-150% genügend, >150% schlecht 
 
 
Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen in Prozent der konsolidierten Ausgaben) (INA) 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

10.2% 14% 8% 23% 13% 13% 4% 19% 13% 17% 15% 6% 8% 1% 

 
Der Investitionsanteil informiert über die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung, sie sagt jedoch allein nichts 
über die finanzielle Situation der Gemeinde aus. 
Richtwert: <10% = schwache Investitionstätigkeit, 10-20% mittlere Investitionstätigkeit, 20-30% starke Investitionstätigkeit, >30% sehr starke Investiti-
onstätigkeit 
 
 
 

 
2. Zweck und Ziele des Finanzplanes 
 
Informationsfunktion des Finanzplanes 
 
Der Finanzplan dient in erster Linie der Gemeindebehörde als Arbeitsinstrument für die Gestaltung ihrer Finanz- und Investitionspolitik. 
 
Der Finanzplan soll insbesondere Auskunft geben über: 

• den mutmasslichen, zukünftigen Aufwand und Ertrag der Verwaltungsrechnung 

• die zu tätigenden künftigen Investitionsvorhaben 

• den geschätzten Finanzbedarf für die Investitionsvorhaben und die Finanzierungsmöglichkeiten 

• die voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung 
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Viele Faktoren haben einen Einfluss auf den Gemeindehaushalt, ohne dass diese von der Gemeinde effektiv beeinflusst werden können. Unter anderem 
sind dies: 

• wirtschaftliche und konjunkturelle Entwicklungen 

• Inflationsrate 

• Zinssätze 

• Gesetzesänderungen 

• Aufgabenverteilung zwischen Bund / Kanton / Gemeinden 
 
Soweit bekannt, sind diese Informationen im Finanzplan zu berücksichtigen und können in den Entscheidungsprozess der Gemeindebehörden mitein-
bezogen werden. 
 
 
Funktion des Investitionsplanes 
 
Beim Aufstellen eines Investitionsprogramms werden die Entwicklungsmöglichkeiten einer Gemeinde genauer umschrieben. Dabei sind folgende Punkte 
angemessen zu berücksichtigen: 

• Prioritäten von Investitionen 

• benötigte Zeit für die Erarbeitung eines Projektes 

• Bewilligungsverfahren 

• Etappierung von einzelnen Projekten 

• koordinierter Ausbau von zusammenhängenden Projekten (z.B. Strassenbau) 
 
 
Finanzpolitische Funktion des Finanzplanes 
 
Der Finanzplan hat aufzuzeigen, wie sich der Finanzhaushalt unter Berücksichtigung der vorgesehenen Investitionsvorhaben längerfristig entwickelt. 
 
Der Finanzplan ist nur eines von verschiedenen Führungs- und Kontrollinstrumenten im Konsum- und Investitionsbereich einer Gemeinde. Folgekosten 
und Folgeerträge sowie unvorhergesehene Veränderungen können anhand des Finanzplanes überprüft und evtl. Massnahmen / Korrekturen eingeleitet 
werden. 
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3. Prognose der Erfolgsrechnung 
 
Basis Als Basis dienten die Rechnung 2024, das Budget 2025 und 2026, die Finanzplanungshilfe FILAG (letzte Version Kanton) und 

das Investitionsprogramm des Gemeinderates.  
 

Personalaufwand 0.4 % - 0.8 % Zuwachs für die Jahre 2025 - 2030 (Teuerung und Realzuwachs). Abweichungen gemäss Detailprognose. 
 

Sachaufwand 0.75 % - 1.0% Zuwachs (Teuerung). Abweichungen gemäss Detailprognose. 
 

Zinsen und Amortisa-
tionen 

2.0 % für bestehendes Fremdkapital 
2.0 % für neues Fremdkapital im Prognosezeitraum 
 

Abschreibungen Seit dem Rechnungsjahr 2016 wird das neue Verwaltungsvermögen nach Nutzungsdauer abgeschrieben. Das bestehende Ver-
waltungsvermögen per 31.12.2015 wird gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 20.10.2015 innert 14 Jahren bis 2029 vollständig 
abgeschrieben.  
 

Steuereinnahmen Die aktuelle Anlage beträgt 1,8 Einheiten und wird im vorliegenden Finanzplan unverändert beibehalten. 
Die Anzahl steuerpflichtiger Personen steigt im Prognosezeitraum kaum (Zuzüger und neue Steuerpflichtige abzüglich Wegzüger 
und Verstorbene). 
 
Als Basis für die Prognose dienten die aktuellen Prognosehilfen des Kantons  
 
Auf den Steuereinnahmen pro Steuerpflichtigen wird folgender Zuwachs zugrunde gelegt: 

• Einkommenssteuern natürliche Personen: 2025 – 2030, zwischen 1.95% 

• Vermögenssteuern natürliche Personen: 2025 – 2030, zwischen 1.3 % 
 
 

Finanz- und  
Lastenausgleich 
FILAG  

Die Leistungen aus dem Finanzausgleich (Disparitätenabbau und Mindestausstattung) sinkt gemäss der Finanzplanungshilfe im 
Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 16'488.00 auf CHF 927'912.00, was rund CHF 139'733.00 höher ist als budge-
tiert. Dieser Betrag dürfte sich im Jahr 2026 auf rund CHF 921’717.00 belaufen. 
 
Der geografisch-topografische Zuschuss beläuft sich im Rahmen des Vorjahres. 
 
Der soziodemografische Zuschuss fällt im Jahr 2026 gleich wie im Vorjahr aus. 
 
Die Zahlungen Lastenausgleich Sozialhilfe sind im Jahr 2026 mit CHF 805'140.00 prognostiziert und steigen bis Ende Planperiode 
auf CHF 822’780.00 (Steigerung pro Einwohner von CHF 639.00 auf CHF 665.00). 
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Die Zahlungen an den Lastenausgleich Ergänzungsleistung (EL) steigen im Jahr 2026 auf CHF 292’320.00 und steigen bis Ende 
Planperiode auf CHF 311'220.00 an (von CHF 232.00 auf CHF 248.00 pro Einwohner). 
 
Der Lastenausgleich Lehrergehälter beläuft sich im Jahr 2026 beim Kindergarten auf CHF 89’192.00 bei der Primarstufe auf 
CHF 268’938.00 und bei der Sekundarstufe I auf CHF 55’098.00. Dazu kommen die jeweiligen Schulgeldbeiträge an andere Ge-
meinden und von anderen Gemeinden. 
 
Durch den FILAG 2012 werden Lastenverschiebungen aufgrund der neuen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden 
gegenseitig verrechnet. 2026 sind Einzahlungen von CHF 230’580.00 prognostiziert. In den Folgejahren bleibt dieser Anteil in 
etwa gleich respektive nimmt leicht ab. 
 

 
 
4. Neue Investitionen (steuerfinanzierter Bereich) und Anlagen 
 
Investitionsbudget 2026 Das Investitionsbudget 2026 enthält im vorliegenden Finanzplan – nur steuerfinanzierter Bereich – Nettoausgaben in der Höhe 

von CHF 939‘000.00. Der grösste Posten ist das Projekt „Schulhaus Dorf, Dach Turnhalle / Mehrzweckhalle“ mit 
CHF 793‘000.00 welches im Jahr 2026 realisiert werden soll. 
 

 

neue Investitionen  
ab 2026 

Die Jahre ab 2026 enthalten im steuerfinanzierten Bereich Nettoinvestitionen von durchschnittlich CHF 514’000.00 pro Jahr (auf 
5 Jahre gerechnet), nämlich 
 
2026 CHF 939’000.00 
2027 CHF 703‘000.00 
2028 CHF 272’000.00 
2029 CHF 325‘000.00 
2030  CHF 0.00 
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5. Spezialfinanzierungen 
 
Wasser Die Einlagen in die Werterhaltung sind auf 60 % abzüglich die Anschlussgebühren festgelegt worden. 

Es sind Investitionen von insgesamt CHF 421‘000.00. vorgesehen (2025-2030). Der Bestand Rechnungsausgleich per Ende 
2030 wird voraussichtlich auf CHF 16’600.00 sinken und der Werterhalt steig auf CHF 916’100.00. Der Rechnungsausgleich 
sinkt bis Ende Planjahr stark um CHF 195’300.00. 
 

Abwasser Die Einlagen in die Werterhaltung waren seit 2007 auf 100 % festgelegt worden. Ab Rechnung 2019 werden die Einlagen in die 
Werterhaltung auf 60 % festgelegt. Seit 2018 werden die Anschlussgebühren bei der Einlage in Abzug gebracht. 
Gesamthaft sind Investitionen von CHF 300’000.00 (2025-2030) vorgesehen. Der Bestand Rechnungsausgleich per Ende 2030 
wird voraussichtlich auf CHF 355’800.00 gesenkt. Dies ist eher hoch. 
 

Abfallentsorgung In den Prognosejahren 2025-2030 sind keine Investitionen geplant. 
Ende 2030 wird ein Bestand des Rechnungsausgleiches von CHF 135'100.00 prognostiziert. 
 

Feuerwehr In den Prognosejahren 2025-2030 sind keine Investitionen geplant. Der Bestand Rechnungsausgleich beläuft sich per 
31.12.2024 auf CHF 158'576.65 und wird per Ende 2030 noch CHF122’900.00 aufweisen. 
 

Wärmeverbund In der Planperiode sind CHF 50'000.00 Investitionen vorgesehen. Der Bestand Rechnungsausgleich beläuft sich per 
31.12.2024 auf CHF 240'631.82 und wird gemäss Prognose bis Ende 2030 auf CHF -22’700.00 gesenkt. 
 

 
 
 
6. Ergebnisse der Finanzplanung 
 
finanzieller Handlungs-
spielraum (ohne neue 
Investitionen) 

In der Erfolgsrechnung (steuerfinanzierter Haushalt) besteht kein finanzieller Handlungsspielraum. Ein negatives Investitions-
potential bedeutet, dass der Konsum der Gemeinde nicht durch die regelmässigen Einnahmen gedeckt werden kann. 
 
 

Rechnungsabschlüsse Die zu erwartenden Rechnungsergebnisse im Gesamthaushalt sind ab 2026 alle negativ. Im Sinne eines mittelfristig ausgegli-
chenen Finanzhaushaltes sollten die Rechnungsergebnisse im Durchschnitt aller Jahre mindestens Null sein. Der Finanzplan 
mit der Berücksichtigung der Folgekosten von neuen Investitionen weist kumulierte Rechnungsdefizite von insgesamt rund 
CHF 1 Mio. aus. 
Im Jahren 2026 ist die Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve von CHF 434'743.03 (Gewinne aus Vorjahren) prognos-
tiziert und verringern die Verminderung des Bilanzüberschusses. 
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